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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON zZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS — BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNE
ERSCHEINT MONATLICH EINMAL

12. JAHRGANG No. 2. 19. JANUAR 1918

INHALT: Bestitigungswahlen der Sekundarlebrer. — Zur Reform der Lehrerbildung im Kanton Zirich. Von Dr. H. Hintermann. (Schluss,
Die Stellung der Stellvertreter in den Schulbehdrden der Stadt Ziirich. Von E. Héhn. — Ziircherische Kantonale Sekundarlehrer-
konferenz. — Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein.

Bestitigungswahlen der Sekundarlehrer
vom 10. Februar 1918.

Durch Kreisschreiben der Direktion des Innern vom
19. Dezember 1917 wurden die Bestitigungswahlen der
Sekundarlehrer im ganzen Kanton eznhestlich auf Sonntag
den 10. Februar 1918 angesetzt.

In Ausfithrung von § 5 des Regulativs betreffend Schutz
der Mitglieder bei den Bestitigungswahlen vom 24. Juni
1911 machen wir hiemit diejensgen Kollegen, die an ihrer
Stelle nack der vor dem Fahre 1893 zu Kraft bestehen-
den Verfassungsbestimmung gewihlt waren, darauf auf-
merksam, dass sie das Formular fiir die Recktsverwahrung
zuhanden der Wahlbehorde der betreffenden Schulgemeinde
beim Prisidenten des Z. K. L.-V., Sekundarlehrer Hard-
mezer in Uster, beziehen konnen.

Zur Begriindung der Einreichung einer Rechtsverwahrung
sei darauf hingewiesen, dass die Bestitigungswahlen der
Lehrer an der Volksschule in der Abstimmung vom 23. April
1893 eine Anderung erfahren haben in dem Sinne, dass
nunmehr nach Art. 64, al. 3 der Kantonsverfassung nicht
mehr wie frither die absolute Mehrheit der szzmmberech-
tigten, sondern diejenige der: stzmmenden Gemeindegenossen
den Ausschlag gibt, nach Analogie der Wahlen in den Be-
hérden. Wahrend aber bei diesen gegebenenfalls ein zweiter
Wahlgang stattfindet und dabei eine Wahl auch mit dem
relativen Mehr zustandekommen kann, fillt bei den Bestiti-
gungswahlen der Lehrer letzterer Umstand ausser Betracht.
Durch diese Anderung der Wabhlart ist somit die Stellung
der Lehrer, namentlich in den kleinern Landgemeinden, un-
sicherer geworden; denn es kann einer Minderheit nunmehr
leicht fallen, einen ihr missliebigen Lehrer zu beseitigen.

Wiirde nun ein Lehrer, der seinerzeit nach dem alten
Modus gewihlt worden ist, unter der neuen Verfassungs-
bestimmung weggewdhlt, so kann er nach dem Rechtsgut-
achten von alt Bundesrat Dr. Forrer Entschidigung bean-
spruchen, sofern er bei jeder nach dem neuen Modus iiber
thn ergangenen Bestitigungswahl die Rechisverwahrung
eingereicht hat.

Im fernern ersuchen wir gemiss § 6 des genannten
Regulativs unsere Mitglieder, sich an keine der durch Nicht-
bestiatigung erledigten Lehrstellen anzumelden, bevor sie
sich beim Prisidenten des Z.K.L.-V. oiber die Verhilinisse
erkundigt haben.

Uster ;
Ziivich (1 Januar 1918.

Der Kantonalvorstand.

Zur Reform der Lehrerbildung im Kanton Ziirich.
Eine Erwiderung zu den Vorschligen von Sekundarlehrer Karl Huber.
- (Schluss.)

Wenn wir nun die alte Forderung der Universitits-
bildung nicht fallen lassen, aber gleichzeitig verlangen, dass
der Lehramtskandidat nur als wolfwertiger akademischer
Biirger endgiiltig an die Universitit iibersiedele, so ist das
keineswegs zu viel. Warum soll der Erzieherberuf, der
doch von den Grossten aller Nationen stets so hoch ge-
priesen wurde, minder bewertet werden als der eines Juristen,
eines Geistlichen oder eines Mediziners? Ich sehe keinen
Grund hiefiir! Die nichste Konsequenz aus dieser Erkennt-

nis, wire freilich die Forderung nichi nur des Universi-
talsstudiums, sondern auch die einer lhiesu geniigenden
Ausbildungssert. Warum sollten wir diese Forderung, die
allein in dreser Form einen Simn hat, nicht stellen? Frei-
lich miissen wir uns dabei auch vergegenwirtigen, dass ihre
Verwirklichung gegenwirtig noch nicht mdglich ist. Selbst
wenn wir bei den Behérden fiir unsere Wiinsche ein volles
Verstindnis finden, so miisste die Verwirklichung scheitern
an dem Umstande, dass der grossen Vertenerung des
Studiums eine so wesentliche Erhihung der Besoldung
parallel gehen miisste, wie wir sie auch unter ginstigsien
Bedingungen nicht evwarten diivfen. Wenn wir uns aber aus
diesem Grunde mit einer wesentlich geringeren Erhohung der
Ausbildungszeit begniigen miissen, so wollen wir wenigstens
dafiir sorgen, dass diese kiirzere Zett im Interesse sowohl
der Schule als auch unseres Standes so rationell wie mag-
lick verwendet werde. Dies ist aber nicht bei dem Vor-
lesungsbetrieb der Universitat mit den sparfichen Ubungen,
sondern nur am Seminar bei regelrecikitem, schulmissigem
Vorgehen der Fall. Das Seminar ist vermioge seiner
besondeven zweckentsprechenden Einrichtung tmmer nock
diejenige Anstalt, die bei einem Minimum von Zeitauf-
wand den grossten Nutzeffekt fiir Schule und Lehrer-
schafi zu erzielen vermag. Solange also die Ausbildungs-
zeit auf der Universitit nicht das Mzindestmass erreicht,
das zu einem wzrklicken akademischen Studium erforder-
lich ist, kat auch das Seminar als solches durchaus seine
Existenzberechtigung. Wesentlich fiir eine rationelle Un-
terrichtsgestaltung ist dabei, dass berufliche und Allgemein-

‘btldung ungetvennt bleiben. Das schliesst nicht aus, dass

bei Einfithrung eines fiinften Seminarjahres in den oberen
Klassen eine stirkere Betonung der Berufsbildung eintritt
als bisher. Der Haupigrund, der gegen eine Trennung
der Berufs- und der Allgemeinbildung spricht ist der, dass
bei -einzelnen Fichern, insbesondere bei Kunstfichern, aber
auch be: andern, ein grosserer Erfolg bei gleicher Stun-
denzalil erzielt werden kann, wenn sich die Verteilung
auf einen grosseren Zeitraum erstreck:. Wirkliche Nach-
teile eines Nebeneinandergehens der beiden Bildungsweisen
dirften dagegen kaum nambhaft gemacht werden konnen.

Welcher Schaden sollte etwa entstehen, wenn z. B. die
Geschichte der Padagogik in angendherter Parallele zur all-
gemeinen Geschichte erteilt oder die Methodik des Turnens,
Singens, Zeichnens usw. direkt an den praktischen Unter-
richt angeschlossen wird? Gerade dieser Zusammenhang
swischen Methodik und praktischem Unterrichte ist der
Hauptvortedl, den das Seminar der Universitat gegeniiber
voraus hat. Dieser Vorteil wird nicht aufgewogen durch
den Umstand, dass nach den Vorschligen von Herrn Karl
Huber der Lehramtskandidat an der Universitit nebenbei
auch noch Kinderkrankheiten () und Psychopathologie ()
cstudiert> und damit die Moglichkeit gewinnt, sich spiter
als Kurpfuscher zu betitigen.

Anerkennen wir die bisherigen Erdrterungen als zuzreffend,
so ist die Stellung der Lehrerschaft zur Frage ihrer Vor-
bildung durchaus eindeutig und klar: W3/ sie dem Fkiinf-
tigen Volkserzicher mit der Zeit su einem wirklichen
akademischen Studium verhelfen und das Universitiils-
studium nicht zum vorneherein durch eine halbe Mass-
nahme in Misskredit bringen, so muss sie zunichst, unter
Walkrung threr prinzipiellen Stellungnalkme, alles tun, was
geeignet ist, die Qualitit und das Ansehen dev Seminar-
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bildung zu erhohen. Hiezu gehort in erster Linie die Ver-
langerung der Ausbilduugszeit um mindestens ein Jahr. Im
Zusammenhang damit und wenn moglich schon mit der
kommenden Besoldungsrevision soll der Versuch unternommen
werden, die Besoldung namentlich der Lehrer auf dem Lande
mit der anderer wissenschaftlicher Berufe in Einklang zu
bringen. ' Erst. dann, wenn diese beiden Forderungen in
Erfiillung gegangen sind und sick einige Zeit eingelebt
haben, sind die Voraussetzungen zu einer durchgreifenden
Reform der Lehrerbildung geschaffen. Bis dahin werden
auch Probleme wie die des sogenannten Arbeitsprinsips, des
Handarbeiisunterrichies u. a., iiber deren Wert man heute
noch in guten Treuen wersclzedener Meinung sein kann,
ihre notwendige Abkldrung erfahren haben. Bei einem
solchen Vorgehen stellt sich die ziivcherische Lehrerschaft
keineswegs tn Widerspruch zu ivgendwelchen kantonalen
oder schwetzerischen Beschliissen; sie kann im Gegenteil
darauf hinweisen, dass grosse -auslindische Lehrerverbiande,
die die gleichen Zicle verfolgen, in ganz analoger Weise
vorgehen. Laut Bericht der eSchweizerischen Lehrerzeitungs
vom 3. November a. p. stellte der Dewuisci-dsterreichische
Lehrerbund. ebenfalls die Forderung der Unzversititsbildung
auf ; gleichzeitig jedoch verlangte er zur sclkritiweisen Ver-
besserung der Lehrerbildung :

1. wissenschaftliche Vertiefung der aligemeinen und der
beruflichen Ausbildung an den Lehrerseminarien.

2, Emfiikrung eines fiinflen Seminarjakres. (!)

3. rascheste Beseitigung der wmateriellen Zuriicksetzung
des Lehrerstandes.

Wenn die ziircherische Lehrerschaft heute zu gleichen
Beschliissen gelangt, so ist sicher, dass d&7ese wenigstens
Aussicht haben, verwirklicht zu werden. Damit ist die An-
gelegenheit zwar nicht zu einem endgilizgen Abschlusse
gelangt, aber immerhin um ein defrzedigendes Stick vor-
wirts gekommen. Sollte die Lehrerschaft des Kantons
dagegen die Reformvorschlige der Siebnerkommission des
Schulkapitels Ziirich zu den ihrigen machen, so steht schon
jetzt fest, dass praktisch in der Sache nachher gar nickis
geschieht. Ein solcher <Erfolg» aber wire im Intelesse
der Schule und der gesamten schweizerischen Lehrerschaft
aufs tiefste zu bedauern. Dr. H. Hintermann.

Die Stellung der Lehrervertreter in den Schulbehdrden
der Stadt Ziirich.

Von ZE. Hohn, Zirich 3.

Die §§ 26 und 32 des Unterrichtsgesetzes bestimmen,
dass die Sekundar- und Primarlehrer den Sitzungen ihrer
Schulpflegen mit beratender Stimme beiwohnen. Die Vor-
schriften sichern der Lehrerschaft den ihr gebiihrenden Ein-
fluss auf die in der Schulbehérde besprochenen Geschifte.
Nicht an allen Orten wird dieses Mitspracherecht gleich
gewertet; wihrend in den einen Schulpflegen die Mitarbeit

der Lehrerschaft im wohlverstandenen Interesse der Schule |

durchaus begriisst und geschdtzt ist, wird sie anderwarts
als unnotig, gelegentlich sogar als ldstiy empfunden. Es
hangt dieser Unterschied der Auffassung in den extremen
Fillen weniger von allgemein rechtlicher Anschauungen als
vielmehr von den Charaktereigenschaften der jeweiligen
Schulpfleger und Lehrer ab. Unzweifelhaft wollte der
Gesetzgeber mit dieser Institution einem durchaus demo-
kratischen Bediirfnisse nachkommen. So oft denn auch
gegen einschrinkende Ubergriffe einzelner Schulbehdrden
rekuriert wurde, ist von den Oberbehorden jederzeit auf
strenge Beachtung der Vorschrift gedrungen worden. Um-
gekehrt hat man fiir die Lehrer aus den beiden Paragraphen
nicht bloss ein Recht, sondern eine Pflickht zur Teilnahme
an den Sitzungen abgeleitet.

Fir die Stadt Ziirich wurden durch den § 50 des Zu-
teilungsgesetzes vom ¢. August 1891 die Bestimmungen
des Unterrichtsgesetzes dahin abgefndert, dass nicht mehr
die gesamie Lehrerschaft den Sitzungen der Zentral- und

Kreisschulpflegen beiwohnt, sondern bloss ene Vertretung
der Lehverschaft. Art. 134 der Gemeindeordnung fixierte
diese Vertretung fiir die Zentralschulpflege auf die Prisi-
denten der verschiedenen stiddtischen Konvente, fiir die
Kreisschulpflegen auf einen Drittel der Mitgliederzahl der
Kreisschulpflegen. Es ist wohl ohne weiteres klar, welches
die Griinde zu dieser Beschrankung gewesen sind; sie liegen
einzig und allein in der Grosse der Lehrkorper,*) keines-
wegs aber darin, dass man zm FPrinzip das Mitsprache-
recht der Lehrer in irgend einer Weise verkiirzen: wollte.
Das geht schon allein daraus hervor, dass die Prasidenten
der gesetzlichen Organisationen won Amies wegen Vertreter
der Lehrerschaft in der Zentral- und den Kreisschulpflegen sind.

Weder die §§ 26 und 32 des Unterrichtsgesetzes, noch
§ 59 des Zuteilungsgesetzes erkliren die Lehrer oder deren
Vertreter als Miiglieder der Behorde;. sie wohnen. -bloss
«mit beratender Stimme bei>, sind also eine Art Beisitzer,
ohne vom Gesetze so benannt zu werden. Im Gegensatze
dazu sind die Vertreter der Lehrerschaft im Erziehungsrate
und in den Bezirksschulpflegen eigentliche Mitglieder dieser
Behorden, und der Lehrervertreter in der Prisidentenkon-
ferenz der Stadt Ziirich hat ausdriicklich «Sitz und Stimmes.
Aus diesem Unterschiede zwischen Mitglied und Beisitzer
entsprang zwischen der Lehrerschaft von Ziirich III und der
Kreisschulpflege III ein interessanter Rechtsstreit beziiglich
Protokoll- und Akteneinsichtnahme durch die Lehrerver-
treter. Gestiitzt auf zwei Rechtsgutachten, die der Kan-
tonale Lehrerverein eingeholt hatte, stellte sich die Lehrer-
schaft auf den Standpunkt, dass zhren Vertretern simi-
liche Rechte der ordentlichen Pflegemiiglieder it Aus-
nahme des Stimmrechies zusiehen. Die Schulpflege be-
stritt eine derartig weitgehende Auffassung und beschrinkte
durch eine Reihe von Beschliissen die angemasste Stellung
der Lehrervertreter wesentlich. Es ist hier nicht der Ort,
auf diese Beschliisse alle einzutreten; die Lehrerschaft von
Zirich ITT schlug dagegen den einzig richtigen Weg des
Rekurses an die Bezirksschulpflege ‘ein. = Diese hat ihr im
vollen Umfange Recht gegeben und die genannten Be-
schliisse aufgehoben mit der Begriindung, die Kreisschul-
pflege III sei zu derart prinzipiellen Gesetzesauslagen nicht
kompetent; es kénnten dazu nur die gesamistddtischen oder
gar kantonalen Behorden in Betracht fallen.

Ein wesentliches Interesse hat dieser Rechtsstreit durch
die verschiedene Auffassung betreffend die Stellung der
Lehrervertreter gegeniiber der vertretenen Lehrerschaft ge-
boten. Durch ihre Beschliisse wollte die Kreisschulpflege
III den Lehrervertretern nur fir sich selbsi das Recht

_geben, Einsicht in Akten und Protokolle zu nehmen und

hielt sich im weitern befugt, zu bestimmen, inwieweit jene
berechtigt sind, der iibrigen Lehrerschaft Kenntnis von
solchen Akten und den Verhandlungen zu geben; jegliche
Verletzung der durch die genannten Beschliisse bedingten
Schweigepflicht sollte als Amtspflichtverletzung geahndet
werden. Die Kreisschulpflege Ziirich III verkannte bei ihrer
Stellungnahme offensichtlich, dass die den Sitzungen bei-
wohnenden Lehrer als Vertreter der gesamten Lehrerschaft
sitzen. Als solche haben sie nicht bloss das Recht, son-
dern auch die Pflicht, der .iibrigen Lehrerschaft von allen
Verhandlungen und Beschliissen der Schulpflege Kenntnis
zu geben und wiederum von ihr Anregungen und Auf-
trige zwecks Vertretung in der Behorde entgegenzunehmen.
Die Pflichten eines Vertreters irgendwelcher Organisation
gehen in dieser Beziehung weiter als diejenigen irgendeines
Volksvertreters. Da durch die speziellen Verhiltnisse der
Stadt Zirich der Grossteil der Lehrerschaft auf das durch
das Unterrichtsgesetz gewihrleistete Recht der Teilnahme
an den Schulbehordesitzungen verzichten muss, hat er um
so mehr Anspruch, iiber das orientiert zu werden, was in
den vorgesetzten Behorden verhandelt und beschlossen wird,

#) Zu Beginn des Schuljahres 1916/17 zéhlte die Lehrerschaft der
Stadt Ziirich 327 Primarlehrer, 142 Primarlehrerinnen, 142 Sekundar-
lehrer und 3 Sekundarlebrerinnen; total 614 Lehrkrifte, von denen
291 allein auf den Schulkreis IIT entfallen.




“als die dort gefassten Beschliisse fiir die gesamte Lehrer-
schaft verbindlich' sind, ibr aber offiziell weder miindlich
noch schriftlich mitgeteilt werden. Dieses Recht auf all-
seitige Orientierung hingt so sehr mit dem Begriffe der
Vertretung zusammen, dass jegliche Beschrinkung, soweit
sie nicht durch die individuellen Rechte von Drittpersonen
geboten ist, " als unzuldssig entschieden abgelehnt werden
muss. Die Zumutung, ¢es muss dem Lehrervertreter von
seinen Kollegen soviel Vertrauen entgegengebracht werden,
dass er ihre Interessen voll und ganz wahre in den Schul-
behérden, in die er abgeordnet ist,> klingt fiir demokra-
tische Verhiltnisse geradezu naiv.

‘Man hat auch die Beschrinkung des Referatrechtes
damit begriinden wollen, dass nach Art. 5 der Geschifts-
ordnung der Schulbehérden die Schulpflegesitzungen nicht
dffentlich seien. Der laut Zuteilungsgesetz von den Sitzungen
ausgeschlossene Teil kann aber nie und nimmer als «Offent-
lichkeit> im Sinne des sogenannten Art. 5 anerkannt werden,
sondern er ist der durch die «Vertreter> vertretene Teil,
der eigentlich auch in der Pflege sitzen solite. Wenn aus
Zweckmaissigheilsgriinden das nicht moéglich ist, dann kann
der einschrinkenden Bestimmung nicht der .Sinn unter-
schoben werden, sie bezwecke eine grundsiizlich wver-
Schiedene vechtliche Stellung; im Kanton Zirich sind
grundsitzlich alle Lehrer gleichen Rechtes. Diesen Stand-
punkt anerkennt auch der Erziehungsrat in seiner Antwort
an eine Schulpflege einer grossen Landgemeinde, die an
Stelle simtlicher Lehrer eine von der Lehrerschaft be-
stellte Abordnung zu den Sitzungen einladen wollte. <Die
Durchfilhrung hitte zur Voraussetzung, dass die Lehrer-
schaft sich als Konvent konstituierte, der nicht nur die
Abordnung jeweilen auf die Amtsdauer der Gemeinde-
behérden bestellt, sondern auch Gelegenheit erhalten
miisste, Kenntnis su nehmen wvon den Ergebnissen der
Verhandlungen, soweit sie von Interesse fiir die gesamte
Lehrerschaft sind, und durch das Mittel der Vertretung
Anregungen an die Schulpflege zu leiten.> (Siehe Amt-
liches Schulblatt No. 11, 1916, pag. 268.)

Gar viele Kollegen auf dem Lande werden sich wun-
dern, warum die Lehrerschaft von Ziirich III dieser An-
gelegenheit eine so grosse Bedeutung beimisst; sie wird
aber verstdndlich, wenn gegen 300 Lehrkrifte durch bloss
17 Abgeordnete verireten werden, die zudem in ihrer Tatig-
keit unzuldssig eingeschrinkt werden sollen.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass just in Zirich III,
dessen Kreisschulpflege zur grossen Mehrzahl aus Sozial-
demokraten besteht, die gewerkschaftliche, gesetzlich an-
erkannte Organisation der Lehrerschaft durch einen Rekurs
an die Oberbehdérde die Rechte ihrer Vertretung suchen
musste.

P.S. Wie ich erfahre, hat die Kreisschulpflege Ziirich IIT
den Rekurs an den Erziehungsrat weitergezogen.

]
Ziircherische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz.

Verlag. Vom 1.1I. 1918 an sind zalle Bestellungen auf
das Franszosische Lehrmittel von H. Hosli an den Kan-
tonalen Lehrmittelveriag in Zirich zu richten.

In unserem Verlage (R. Wirz, Winterthur) verbleiben:
Gesclichislehrmittel fiir Sekundarschiiler, Leitfaden und

Leseteil ;
Lehrgang fiir das Geometrisch- Technische Zeichnen von
Heinrich Sulzer;
Methodik des Deutsch- und Fransésisch- Unterrichtes an
Sekundarsclulen von Gustav Egli.
Vorstandssitzung vom 8. Dezember 1917.

Anwesend sind R. Wirz, A. Ott, Dr. Stettbacher und
O. Pfister.

1. Ubergang des Franzosischiehrmistels von H. Hosli
an den Staalsverlag. Bei Anlass der Neufassung des
Franzosischlehrmittels (6. Auflage) leitete der Kantonale
Lehrmittelverwalter Verhandlungen ein, um dieses Buch

7

seinem Verlage zuzufithren. Da wir seinerzeit nur gezwungen
den Selbstverlag errichtet hatten, so bestanden keine prin-
zipiellen Hindernisse. Die Ubergabe wickelte sich glatt ab;
die Bedingungen waren annehmbar. Bei dieser Gelegenheit
wurde auch das Vertragsverhiltnis der Konfersnz mit dem
Verfasser geldst, und auch hier vollzog sich erfreulicher-
weise alles ohne Reibung. So wird denn vom 1. Januar
1918 an die neue Auflage im Kantonalen Lehrmittelverlag
erscheinen. Der Erziehungsrat hat das Buch versuchsweise
fiar drei Jahre obligatorisch erklirt. Wir wollen hoffen,
dass die Neubearbeitung und Neuillustrierung das Richtige
getroffen haben und wiinschen dem Lehrmittel eine gute
Aufnahme bei der Lehrerschaft; ebenso ist zu erwarten,
dass die zahlreichen ausserkantonalen Besteller dem Buche
treu bleiben werden. Der Vorrat an Exemplaren der 5. Auf-
lage geht ebenfalls an den Kantonalen Lehrmittelverlag in
Ziirich iiber, worauf wir alle diejenigen aufmerksam machen,
welche die erste Fassung ausbrauchen bezw. erginzen wollen.

2. Druck der 4. Auflage des Geschichislehrmitiels fiir
Sekundarschulen. Dieses Lehrmittel wird wie bisher durch
unseren Verlag (R. Wirz, Winterthur) vermittelt, Trotz der
unheimlichen Verteuerung der Drucklegung wird ein Neu-
druck in Aussicht genommen. Auch bei einer Preiserhohung
werden die Selbstkosten kaum gedeckt werden konnen.

. Enquéte Sekundarschule. Die Verarbeitung ist in
Hinden der Kollegenschaft. Da sie wohl ein Synodalthema
abgeben wird, nimmt der Vorstand trotz der Besammlungs-
schwierigkeiten zunichst eine Behandlung innerhalb der
Konferenz vor. Die Separatabziige sollen den Mitgliedern
des Kantonsrates, der Presse und den Beantwortern des
Frageschemas, die sich der Miihe einer exakten und .ein-
gehenden Behandlung der Materie unterzogen haben, zu-
gestellt werden. &

4. Rechnung rgr6 und Ubersichi 1917 zeigen ein be-
friedigendes finanzielles Ergebnis.

5., Fakrbuck 1918. In erster Linie soll eine fleissige
und unserer Stufe sehr dienliche Arbeit von Kollege Aljerz
Miiller in Winterthur «Aus der Geschichie der deuischen
Sprache> gedruckt werden. Die Publikation hat den Zweck,
das Wissenswerteste iiber die deutsche Sprache in einem
kleinen Sammelbande darzubieten.

In einer weiteren Vorstandssitzung wird Dr. Stettbacher
iiber das Schema fiir eine Umfrage bei den Kollegen, die
Ausgestaltung des Sekundarlehrerstudiums betreffend,
referieren. :

Ferner wird die Schaffung einer Le/rmittelkommission,
welche die Neuerscheinungen auf dem Gebiete des Lehr-
mittelwesens zu verfolgen, die bestehenden Lehrmittel zu
priifen und den Befund nebst Wiinschen und Anregungen
dem Jahrbuche zu iibermitteln hitte, in Aussicht genommen.

6. Vizeprasident J. Stelzer, Meilen, nimmt aus Gesund-
heitsriicksichten den Riicktritt aus dem Vorstande und wird
provisorisch durch Dr. Stettbacher, Privatdozent in Ziirich,
ersetzt.

Winterthur, den 24. Dezember 1917.

Fir die Richtigkeit,
Der Prasident: Robert Wirz.

N.B. Vom Fahrbuch rory und 19rs kann noch eine
Anzakl Exemplare abgegeben werden. Wir machen die
Kollegen der oberem Primarschule und der andern Kan-
tone auf diese sehr brauchbaren Publikationen aufmerksam.
Prets Fr. 3.—. Bestellung bei obigem.

Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein.

An die Sektionsvorstinde.

Der Kantonalvorstand macht die Sektionsvorstinde darauf
aufmerksam, dass in den nichsten Kapitelsversammlungen
die Wahl der Lehrervertreter in den Bezirksschulpflegen zu
erfolgen hat. Wir brauchen nicht auszufithren, von welch
grosser Bedeutung es ist, dass wir in die Schulbehdrden
nur Kollegen wiahlen, die tiichtiz und fortschrittlich geginnt
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sind und die auch sonst das Vertrauen der Lehrerschaft
geniessen, Insbesondere sollte es nicht vorkommen, dass
bei Riicktritten die Neubesetzungen erst in der Kapitels-
versammlung aus dem Stegreif vorgenommen werden.
empfehlen darum den Sektionsvorstinden, die derzeitigen
Vertreter in der Bezirksschulpflege rechtzeitig anzufragen,
ob sie sich einer Wiederwahl unterziehen wollen und ferner
vorgingig der Kapitelsversammlung eine Sektionsversammlung
zur Besprechung der Wahlen einzuberufen. Hiedurch wird
den Bezirksschulpflegern auch Gelegenheit gegeben, iiber die
Tatigkeit in ihrer Behérde Auskunft zu geben, und die
Kollegen konnen ihrerseits Wiinsche geltend machen.

Wir empfehlen diese Anregung der allgemeinen Beach-
tung der Sektionsvorstinde.

Der Kantonalvorstand.

* *
X

18. Vorstandssitzung.
Samstag, den 29. Dezember 1917, vormittags 10 Uhr, in Zirich.

Anwesend: Alle Vorstandsmitglieder.

Vorsitz : Prasident Hardmeier,

Aus den Verhandlungen:
Vormittagssitzung.

1. Die Protokolle iber die 16. und 17. Vorstands-
sitzang werden genehmigt.

2. Eine Anfrage auf der Kanzlei der Erziehungsdirek-
tion hat ergeben, dass fir die Berechnung des Schul-
dienstes der Vikare Wochen und nicht Tage gezihlt
werden; Ferien, die in die Vikariatszeit hineinfallen, werden
als Schuldienst angerechnet.

3. In der Frage der Lehrerwohnungen konnte eine
Ubereinstimmung der Ansichten der Erziehungsdirektion
und des Vorstandes noch nicht erzielt werden.

4. Dem Referenten der Sektzon Thurgau des S.L.-V.
wird teilweise unter Bedingungen Material iiber die Besol-
dungsfrage zur Verfiigung gestellt.

5. Dem Lehrerverein Ziirich werden zwei Exemplare
seines Jahresberichtes bestens verdankt.

6. Von zwei Austritten wird Vormerk genommen.

7. Uber die Frage der Familienzulagen entstand
zwischen einem Motion#r der Kirchensynode und dem Vor-
stand ein kleines Missverstindnis, das richtiggestellt wird,

8. Von der Antwort des Ersiehungsrates auf die von
uns eingereichte Reckisverwakhrung wird Kenntnis ge-
nommen. .

9. Von den Unterstiitsungsstellen Ziivich und Winter-
thur wurde an mittellose, durchreisende Kollegen je eine
Unterstiitzung ausgerichtet.

10. Ein Mitglied, das ausserhalb des Kantons wohnt
und die Bezahlung des Jahresbeitrages verweigerte, wird
von der Liste gestrichen. Einem andern Gesuche um
Aufnahme eines auswirts wohnenden jungen Kollegen wird
entsprochen unter der Voraussetzung, dass der Bewerber
das ziircherische Lehrerpatent besitze.

11. Ein Darleken zur Ablosung einer Biirgschaft fiir
ein Mitglied wird bewilligt.

12. Die Besoldungsstatistzk wurde seit der letzten
Sitzung finfmal in Anspruch genommen. Total 91 Aus-
kiinfte.

13. Uber eine grossere Arbeit fiir den Pid. Beobachter
ist ein Abkommen getroffen worden, das genehmigt wird.
Der Inhalt der Nummern 1 und 2 des neuen Jahrganges,
die am 12. und 19. Januar erscheinen sollen, wird aus-
gewzhlt und eingeteilt.
~ Schluss der Vormittagssitzung 121/2 Uhr.

Nachmittagssitzung.

Beginn 2 Uhr. :

14. Die Frage der didaktischen Ausbildung der Kan-
didaten fiir das hohere Lehramt wird auf Grund einer, Zu-
schrift einer vergleichenden Betrachtung unterzogen.

Wir

15. Eine Zuschrift befasst sich mit dem Verkiltnis der-
Sekundarschule als Vorstufe zur Mittelschule. Der Vor-
stand mochte den Beratungen der Sekundarlehrerkonferenz
in dieser Frage nicht vorgreifen; er ist aber der Ansicht, dass
die Interessen der Sekundarschule rechtzeitig zu wahren seien.

16. Die Anregung, es sei eine Brbliographie zum ge-
samien Gebiet des Ersichungs- und Untervichiswesens zu
schaffen, wird vom Vorstand lebhaft begriisst.

17. Die Téatigkeit unserer Organe fiir das Stewergesets
in Verbindung mit der Organisation der Festbesoldeten
wird verdankt. Auf die durch Zirkular bei den Delegierten
veranstaltete Umfrage gingen 49 Antworten ein, die aus-
nahmslos den Antrigen des Vorstandes zustimmten. Die
abschliessenden Anordnungen werden alle getroffen.

18. Einem Lehrer, der sich in Urlaub befindet, konnte
auf Grund der besonderen Verhiltnisse zur Zenerungssulage
verholfen werden.

19. Unsere Eingabe betreffend die Anrvechnung der
ausserordentlichen Staaiszulagen und die Beriicksichtigung
von Kindern verheirateter Lehrerinnen bei der Berechnung

‘der Teuerungszulagen wurde von der Finanzdirektion in

beiden Punkten abgewiesen und spiter ebenso vom Regie-
rungsrate. Seither sind eine Rezke neuer Etngaben an uns
gekommen, die teilweise neue Fragen aufwerfen. Der Vor-
stand glaubt am raschesten zum Ziele zu gelangen, wenn
er iiber alle Fragen den Rechtskonsulenten befragt und be-
schliesst, erst nach Eingang der Gutachten die Sache weiter
zu verfolgen.

20. Ein Unterstiitzungsgesuck wird vorlaufig in der Form
eines Darlehens erledigt. 3

21. Ein Kollege, der mit einer mznderwertigen Lelirer-
woknung vorliebnehmen musste, wird an die Bezirksschul-
pflege gewiesen.

22. Zu den Bestitigungswaklen der Sekundarlehrer,
die am 10. Februar 1918 stattfinden, werden noch einige
Anordnungen getroffen.

23. Der Stand der Darlelenskasse wird einer Revision
unterzogen, und es werden die notwendigen Beschliisse gefasst.

24. Ein Gesuclr um Wiederaufnakme eines ehemaligen
Mitgliedes wird statutengemdss an den betreffenden Sektions-
vorstand zur Antragstellung gewiesen.

25. Die Newuwalkl des Kantonalvorstandes soll durch
die gegenwartigen Delegierten in der Versammlung im April
erfolgen. Die Wakl der Sektionsvorstinde und Delegierten
soll im Mai durchgefithrt werden, und die Wa/kl der Dele-
gierten tn dem S. L.-V. erfolgt im April, anlisslich der
ordentlichen Delegiertenversammlang des Z. K. L.-V.

26. Der Voranschlag fiir 1918 wird eingehend beraten;
er schliesst mit einem Defizit von 1160 Fr., was den Vor-
stand zwingt, der Delegiertenversammlung fiir das Jahr 1918
die Erhthung des Jahresbeitrages vorzuschlagen.

27. Die Berichterstattung fiir den S. L.-V. pro 1917
wird dem Prisidenten tibertragen; auch der Fakresbericht
des Z. K. L-V. pro 1917 wird wieder in gewohnter Weise
von ihm bearbeitet werden.

28. Eine Zuschrift des Lehververeins Ziivich veranlasst
die Einholung eines zuverldssigen Berichtes iiber die gegen-
wirtigen. Verhiltnisse eines schon mehrmals unterstiitaten
Kollegen.

29. Verschiedene Eingaben in der Angelegenheit der
Vikare machen eine nochmalige Aussprache der Beteiligten
notwendig, deren Veranlassung und Leitung dem Korre-
spondenzaktuar iibertragen wird. In der nichsten Vorstands-
sitzung soll dann die Angelegenheit soweit als mdglich ge-
fordert werden.

30. Eine Zingabe des Lehrervereins Ziirich macht die
Einholung eines Rec/tsgutachtens notwendig.

Drei weitere Geschifte miissen zuriickgelegt werden, und
einige eignen sich nicht fiir die Berichterstattung.

Schluss der Sitzung 63/4 Uhr.

Redaktion: E. HARDMEIER, Sekundarlehrer, Uster; H. HONEGGER, Lehrer, Zirich 6; R. HUBER, Hausvater im Pestalozzihaus Riterschen;
W.ZURRER, Lehrer, Wadenswil ; U. WESPI, Lehrer, Ziirich 2; E. GASSMANN, Sekundarlehrer, Winterthul: M. SCHMID,-Lehre'rm, Hongg.
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren, — Druck und Expedition: Art. Institut Orell Fissli, Ziirich,




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 19. Januar 1918, No. 2

